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Die Rubrik «Praxis» beantwortet Fragen der 
Sozialhilfepraxis. SKOS-Mitglieder haben die 
Möglichkeit, konkrete Fragen an die SKOS-Line 
zu richten (www.skos.ch, einloggen ins Intranet, 
Rubrik Beratung wählen). Ihre Fragen werden 
von Fachpersonen beantwortet, und ausge-
wählte Beispiele werden in der ZeSo publiziert.

SKOS
Praxis

Wie wird der Konkubinats- 
beitrag berechnet?

hältnissen des erwerbstätigen 
Partners beurteilen; es drängt sich 
geradezu auf, für die Beurteilung 
des Anspruchs des Ersteren auf 
Sozialhilfe die Einkünfte beider 
Partner zu berücksichtigen» (Bun-
desgerichtsentscheid vom 12. Ja-
nuar 2004).

Antwort
Es sind zwei Budgets zu erstel-

len. Für die Frau mit dem Kind 
sind zwei Drittel eines Drei-Perso-
nenhaushalts anzurechnen, für 
den Mann einen Drittel (vgl. SKOS-
Richtlinien F.5.1).

Zur Festlegung des Konkubi-
natsbeitrages wird die Leistungsfä-
higkeit des nicht unterstützten 
Partners geprüft. Das SKOS-Budget 
für den Mann wird um folgende 
Budgetpositionen erweitert: 
-	 Unterhaltsverpflichtungen;
-	 laufende Steuern (1/12 der jähr-

lichen Steuern);
-	 Versicherungsprämien für 

Hausrat- und Privathaft-
pf lichtversicherung (1/12 der 
Jahresprämien);

-	 Schuldentilgung (vgl. unten);
-	 Zahnbehandlungskosten bei 

Fälligkeit.
Dem so errechneten Bedarf 

werden das monatliche Nettoein-
kommen und 1/12 des 13. Monats-
lohnes gegenübergestellt. Der Ein-
nahmeüberschuss wird im Budget 
der Frau voll als Einnahme ange-
rechnet (Konkubinatsbeitrag). 
Auch das Vermögen des Mannes 
muss berücksichtigt werden. Liegt 
es über dem EL-Vermögensfreibe-
trag (25 000 Franken für einen Al-
leinstehenden), so ist der An-
spruch auf wirtschaftliche Sozial-
hilfe seiner Partnerin und des ge-
meinsamen Kindes abzulehnen.
Im erweiterten SKOS-Budget des 
Mannes wird bei den Wohnkos- 

ten derjenige Mietzinsanteil an-
gerechnet, der nicht im Budget 
der unterstützten Person berück-
sichtigt wird. Die überhöhte Mie-
te wird nur so lange angerechnet, 
bis eine zumutbare günstigere Lö-
sung zur Verfügung steht (vgl. 
SKOS- Richtlinien B.3 und F.5).

Die Ratenzahlung zur Tilgung 
der Kreditschuld wird berücksich-
tigt, wenn der Partner nachwei-
sen kann, dass er in den letzten 
sechs Monaten die Ratenzah-
lungen regelmässig geleistet hat. 
Die Leasingraten hingegen wer-
den nicht angerechnet. Sie gelten 
als Vermögensbildung. Sonstige 
Auslagen wie Benzin-, Versiche-
rungskosten und Amortisation 
werden im Rahmen der Erwerbs 
unkosten berücksichtigt.

Der Einkommens-Freibetrag ge-
mäss kantonalen Vorgaben wird 
dann berücksichtigt, wenn der An-
spruch des Konkubinatspartners 
auf Unterstützung gegeben ist. 

Für die SKOS-Line
Heinrich Dubacher
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Hinweis:
Die Praxishilfe H.10 zur Berechnung der wirt-

schaftlichen Sozialhilfe für Personen in 
Wohn- und Lebensgemeinschaften kann im 

SKOS-Intranet (Rubrik Dokumente/Praxis) 
eingesehen werden. Der Versand des Doku-

ments erfolgt im Dezember 2007 zusammen 
mit weiteren Aktualisierungen der  

SKOS-Richtlinien. 

Frage
Ein Konkubinatspaar mit einem 

gemeinsamen Kind stellt Antrag 
auf wirtschaftliche Sozialhilfe. Der 
Mann arbeitet und ist nicht auf So-
zialhilfe angewiesen. Das Paar lebt 
in einer Wohnung, deren Miete 
über dem von der Gemeinde fest-
gelegten Maximalmietzins liegt. 
Der Partner zahlt pro Monat rund 
800 Franken für Leasing und Auto-
versicherung und 400 Franken an 
einen Kleinkredit. Durch den über-
höhten Lebensstil kann der Part-
ner weniger an den Unterhalt sei-
ner Familie leisten. 

Es stellen sich folgende Fragen:
-	 Ist ein gemeinsames Budget zu 

erstellen?
-	 Wie wird mit dem überhöhten 

Mietzins verfahren?
-	 Werden die Leasingraten und 

Ratenzahlungen zur Schulden-
tilgung berücksichtigt?

-	 Wird ein Einkommens-Freibe-
trag gewährt?

Grundlage
«Die in einer familienähnlichen 

Gemeinschaft zusammenlebenden 
Personen dürfen in der Regel nicht 
als Unterstützungseinheit erfasst 
werden» (SKOS-Richtlinien, F.5.1).

«Wenn ein Paar ein gemein-
sames Kind hat und eine gemein-
same Wohnung bezieht, so lebt es 
eigentlich als Familie zusammen. 
Übernimmt der eine Partner die 
Besorgung des Haushalts und die 
Kinderbetreuung, während der 
andere einer Erwerbstätigkeit 
nachgeht, so besteht zudem eine 
klare Rollenteilung. Die Frage, ob 
der haushaltsführende Partner 
wirtschaftliche Not leidet und der 
Unterstützung durch die Allge-
meinheit bedarf, lässt sich bei sol-
chen Gegebenheiten nicht unab-
hängig von den finanziellen Ver-

Der erwerbstätige Partner einer Sozialhilfebezügerin hat sich an den 
Lebenshaltungskosten der gemeinsamen Familie zu beteiligen. Werden seine 
Schulden bei der Berechnung des Konkubinatsbeitrags berücksichtigt?


